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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2021 
(BGBI. I S. 2939) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) 

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Planungssicherstellungs-
gesetz 

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.2020 
(BGBl. I S. 1041) 

    

1.5  Bayerische Bauordnung  (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 
(GVBI. S. 286) in der jeweils gültigen Fassung 

    

1.6  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.03.2021 (GVBl. 
S. 74) 

    

1.7  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 2) 

    

1.8  Bayerisches Naturschutz-
gesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.06.2021 (GVBl. S. 352) 
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1.9  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.08.2021 
(BGBl. I S. 3436) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet (zulässige Art der baulichen Nutzung) 

Zulässig sind:  

− Wohngebäude 

− die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften  

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zuläs-
sig wären, sind nur ausnahmsweise zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):  

− nicht störende Handwerksbetriebe  

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke  

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassen werden könnten, werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO):  

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

− sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

− Anlagen für Verwaltungen 

− Gartenbaubetriebe 

− Tankstellen 

Ausnahmsweise können Elektrotankstellen als einzelne Ladesäulen 
im Sinne von Tankstellen oder nicht störenden Gewerbebetrieben 
zugelassen werden (§ 1 Abs. 9 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.2  GRZ ....  Maximal zulässige Grundflächenzahl  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

WA 
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2.3  Überschreitung der maxi-
mal zulässigen Grundflä-
che  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur Überschreitung (50 %) um 
weitere 50 % überschritten werden, sofern es sich bei der zuletzt ge-
nannten Überschreitung ausschließlich um folgende Anlagen han-
delt:   

− nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht vollflächig ver-
siegelte Zufahrten 

− Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile sind im 
Sinne des § 14 BauNVO 

− bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  GH .... m ü. NHN 

 

 

 Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.5  WH .... m ü. NHN  Maximal zulässige Wandhöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.6  Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäudehöhe 
(GH ü. NHN und WH ü. 
NHN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen gelten für Gebäudeteile 
des Hauptgebäudes, die für die Abwehr gegen Wettereinflüsse erfor-
derlich sind (z.B. Dach einschließlich Dachüberstände). Ausgenom-
men sind Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, Elekt-
rizität) sowie untergeordnete anderweitige Bauteile (z.B. Schorn-
steine, Antennen etc.). 

Die GH ü. NHN wird an der höchsten Stelle der Dachkonstruktion 
gemessen (bei Pultdächern einschließlich Dachüberstand, bei Flach-
dächern einschließlich Attika oder sonstigen konstruktiven Elemen-
ten).   

Bei Gebäuden mit Pultdach bzw. Flachdach muss die die GH ü. NHN 
um 1,25 m unterschritten werden.  
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Sofern bei Gebäuden mit Flachdach die Dachhaut des obersten Ge-
schosses die festgesetzte WH ü. NHN überschreitet ist dieses Ge-
schoss gegenüber dem darunterliegenden Geschoss bezüglich der 
Geschossfläche, um mind. 33 % kleiner auszuführen. Nicht vollstän-
dig geschlossene Gebäudeteile (z.B. Terrassenüberdachung, Dach-
vorsprünge etc.) bzw. nur temporär geschlossene Gebäude bzw. Ge-
bäudeteile, die nicht für den dauernden Aufenthalt auch im Winter 
geeignet sind (z.B. Pergola, Zelt) bleiben hiervon unberücksichtigt. 

Die WH ü. NHN wird am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit 
der Dachhaut (außen) gemessen. Sofern sich in diesem Bereich 
Brüstungen oder Geländer befinden, ist an deren Oberkanten zu 
messen, sofern sie nicht überwiegend transparent ausgeführt sind 
(z.B. dünne Gitterstäbe, transparentes Glas). Nachträgliche Anpas-
sungen entsprechender Brüstungen oder Geländer, welche eine sol-
che Transparenz aufheben, sind nicht gestattet. 

Bei deutlich untergeordneten Abschnitten von Außenwänden bleibt 
eine Überschreitung der WH ü. NHN unberücksichtigt, sofern diese 
Abschnitte zum Gebäude hin zurückspringen.  

Bei Gebäuden, die im Bereich von zwei verschiedenen der jeweiligen 
Festsetzungen zur Gebäudehöhe liegen (durch Nutzungskette ge-
trennt) ist entsprechend der Lage des Gebäudes zu interpolieren. 

Die Einhaltung einer evtl. vorgeschriebenen Zahl von Vollgeschossen 
bleibt von den o.g. Vorschriften unabhängig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO) 

    

2.7  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablone)  

    

2.8    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

E 

ED 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.10    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.11    Umgrenzung von Flächen für Garagen (gilt auch für offene Gara-
gen, Carports); Garagen sind nur innerhalb dieser Flächen (und in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.12  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen au-
ßerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche 

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Neben-
anlagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für Ga-
ragen zulässig. Zur Verkehrsfläche ist mit oberirdischen baulichen 
Anlagen ein Mindestabstand von 1,00 m freizuhalten. 

Für oben genannte Nebenanlagen wird die Zulässigkeit im Beson-
deren bestimmt: 

− Nebengebäude (keine Garagen): max. 50 m3 Bruttorauminhalt 
(außen), max. 16 m2 Grundfläche und max. 3,25 m Gesamt-
höhe (höchste Stelle gegenüber dem fertigen Gelände); die 
Summe der Bruttorauminhalte dieser Nebengebäude je Grund-
stück darf 75 m3 pro Grundstück nicht überschreiten; 

− nicht überdachte Wasserbecken: max. Größe 5 % der Grund-
stücksfläche (im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO); zulässig nur 
in einem Bereich mit mindestens 3,00 m Abstand zur Grund-
stücksgrenze; 

− freistehende thermische Solar- und Photovoltaikanlagen: max. 
Summe der nutzbaren Fläche (senkrechte Projektion auf die je-
weilige Kollektorfläche) 9 m2 pro Grundstück; zulässig nur in ei-
nem Bereich mit mindestens 3,00 m Abstand zur Grundstücks-
grenze; die Anlagen sind auch in Verbindung mit einem Neben-
gebäude zulässig. 

GA 
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Die Zulässigkeit von fernmeldetechnischen Nebenanlagen im Sinne 
von § 14 Abs. 2 BauNVO wird dahin gehend modifiziert, dass Mo-
bilfunkanlagen unzulässig sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 
i.V.m. Abs. 9 BauNVO). 

Ferner werden Nebenanlagen zur Erzeugung von Energie durch 
Windkraft gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen (§ 14 Abs. 2 
BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. Abs. 9 BauNVO).  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.13  E.../D...Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt:  

   −  E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

   −  D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als 
Wohngebäude) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablone) 

    

2.14    Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhal-
ten sind; innerhalb der Flächen sind keine baulichen Anlagen zu-
lässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB; Nr. 15.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.15    Straßenbegrenzungslinie; mit Ausrundungsradius  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.16    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.17    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, 
Stellplätze, Randflächen (z.B. Schotterrasen, Rasenpflaster etc.). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

r= 9,00 

    keine baulichen  
    Anlagen 
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2.18    Bereich ohne Ein- und Ausfahrt  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.4. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.19    Einzelner Stellplatz in der öffentlichen Verkehrsfläche 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.20  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.21  Ableitung von Nieder-
schlagswasser in den pri-
vaten Grundstücken, Ma-
terialbeschaffenheit ge-
genüber Niederschlags-
wasser  

 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dach- und 
Hofflächen anfällt, aufgrund ungenügender Versickerungsfähigkeit 
der anstehenden Böden über einen herzustellenden Regenwasser-
kanal dem öffentlichen Trennsystem zuzuleiten. Auch bei Einbau 
einer Zisterne oder anderer Wasserhaltung ist der Überlauf an den 
öffentlichen Regenwasserkanal zu gewährleisten. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoffbeschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.22    Öffentliche Grünfläche zur Durchgrünung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.23  Landschaftsgerechte und 
naturnahe Gärten, Ver-
meidung von Schottergär-
ten  

 Die privaten Grundstücke sind wie folgt anzulegen:  

Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen (Freiflächen) sind 
gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsflächen anzulegen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen 
bedeckte Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weniger als 

Öffentliche Grünfläche 
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20 % aufweisen (sogenannte Schottergärten), sind im Bereich die-
ser Freiflächen nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.24  Insektenfreundliche Be-
leuchtung/Photovoltaik-
anlagen 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte LED-Lampen oder 
nach dem Stand der Technik vergleichbar insektenschonende Lam-
pentypen zulässig. Die maximale Lichtpunkthöhe beträgt 4,50 m 
über der Oberkante des endgültigen Geländes. 

Es sind nur Photovoltaikmodule zulässig, die weniger als 6 % po-
larisiertes Licht reflektieren (d.h. je Solarglasseite 3 %). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.25  Bodenbeläge in den pri-
vaten Grundstücken/Was-
serdurchlässige Beläge 

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind ausschließlich was-
serdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasen-
fuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Kiesflä-
chen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.26    Leitungsrecht 1 zu Gunsten des Versorgungsträgers und der Ge-
meinde Sigmarszell zur Wartung und Instandhaltung der hier ver-
laufenden Leitungen und Kanäle 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.27    Leitungsrecht 2 zu Gunsten der Versorgungsträger zur Wartung 
und Instandhaltung der hier verlaufenden Leitungen und Kanäle 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.28    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Lärmschutzfestsetzung mit 
folgendem Inhalt:  

LR 1 

   LS  

LR 2 
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− Die zur Lüftung der Aufenthalts- und Ruheräume (z.B. Wohn-
zimmer, Wohnküche, Schlafzimmer und Kinderzimmer) benö-
tigten Fensteröffnungen sind auf die der Kreisstraße LI 1 abge-
wandten Gebäudeseiten (Nordwesten, Nordosten, Südosten) zu 
orientieren. 

− Ausnahmen von dieser Orientierungspflicht für die Fensteröff-
nungen einzelner Aufenthalts- und Ruheräume können zuge-
lassen werden, wenn alle anderen Aufenthalts- und Ruheräume 
des Gebäudes die o.g. Orientierung aufweisen und wenn gleich-
zeitig eine Unterbringung von Fensteröffnungen von weiteren 
Aufenthalts- und Ruheräumen an allen hierfür zulässigen Ge-
bäudeseiten (in den hierfür zulässigen Geschoßen) unter der 
Voraussetzung von funktional befriedigenden Raumzuschnitten 
unmöglich ist (z.B. bei überdurchschnittlichem Bedarf an Ruhe-
räumen etc.) und wenn die betreffenden Räume ersatzweise mit 
ausreichend dimensionierten, mechanisch unterstützten, schall-
gedämpften Lüftungs-Anlagen (z.B. integrierte Fensterrahmen-
lüftung mit Walzenlüfter, Einzellüfter etc.) ausgestattet werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.29    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 15 m Höhe, 
variabler Standort innerhalb der öffentlichen Grünfläche; es sind 
ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen" zu verwenden.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.30    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb der öf-
fentlichen Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der 
Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwen-
den.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.31  Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind aus-
schließlich standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher 
aus der unten genannten Pflanzliste zu verwenden. 
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− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuer-
brandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985, S. 2551, 
zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 
10.10.2012, BGBl. I S. 2113) genannten. 

Pflanzliste: 
    

    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Silber-Pappel Populus alba 
   Schwarz-Pappel Populus nigra 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Trauben-Eiche Quercus petraea 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Winter-Linde Tilia cordata 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
     
   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme (ausschließlich Schalen- u. 
Steinobst sowie nicht oder nur in geringem 
Maße Feuerbrand gefährdetes Kernobst) 

 

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum 
   Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Zimt-Rose Rosa majalis 
   Alpen-Rose Rosa pendulina 
   Wein-Rose Rosa rubiginosa 
   Apfel-Rose Rosa villosa 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
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   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

     

2.32  Pflanzungen in den priva-
ten Grundstücken 

 Es sind standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus der 
oben genannten Pflanzliste zu verwenden. Darüber hinaus gilt:  

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher zuläs-
sig, die nicht in der o. g. Pflanzliste festgesetzt sind, (z.B. Zier-
sträucher, Rosenzüchtungen). 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind ausschließlich Laub-
gehölze zulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuer-
brandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985, S. 2551, 
zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 
10.10.2012, BGBl. I S. 2113) genannten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.33  Dachbegrünung 

 

 Dächer mit einer Dachneigung von bis zu 20° sind als Beitrag zum 
Klimaschutz sowie als Lebensräume für Flora und Fauna mit einer 
extensiven Dachbegrünung zu versehen. Ausgenommen hiervon 
sind Dachterrassen sowie Flächen für Photovoltaik- und Solaranla-
gen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.34    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlichem Maß der 
Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.35    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"An der Wiesenstraße" der Gemeinde Sigmarszell  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

3.1  SD/WD/PD/FD  Dachformen für Hauptgebäude (alternativ); entsprechend der 
in der Typenschablone vorgeschriebenen Liste kann unter Einhal-
tung der nachfolgenden Maßgaben gewählt werden (ausschließ-
lich):  

− SD: Satteldach; zwei im Winkel von 180 ° zu einer senkrech-
ten Achse verdrehte geneigte Dachflächen mit einheitlicher 
Dachneigung, die sich in einer gemeinsamen Schnittlinie tref-
fen (First), ein geringfügiger, parallel seitlicher Versatz der bei-
den Dachflächen ist zulässig, sofern die gemeinsame Firstlinie 
dabei für die Gesamterscheinung als Satteldach dominant 
bleibt; so genannte Krüppelwalme sind nicht zulässig; 

− WD: Walmdach; auch Zeltdach und Krüppelwalm; vier im 
Winkel von jeweils 90 ° zu einer senkrechten Achse verdrehte 
geneigte Dachflächen mit einheitlicher Dachneigung, von de-
nen sich genau zwei gegenüberliegende Flächen in einer ge-
meinsamen Schnittlinie treffen (First), oder alle vier in einem 
gemeinsamen Punkt (Zeltdach); 

− PD: Pultdach; eine zu mindestens 75 % nicht versetzte, zu-
sammenhängende Dachfläche mit einheitlicher Dachneigung 
und Ausrichtung;  

− FD: Flachdach; eine zusammenhängende (nicht versetzte) 
Dachfläche mit einheitlicher Dachneigung und Ausrichtung; 

Zur Einhaltung der jeweiligen Dachform müssen mind. 50 % der 
gesamten Grundfläche des Baukörpers des jeweiligen Hauptge-
bäudes von dieser Dachform überdeckt sein. Die Flächen von Dach-
überständen werden dabei gewertet. Nicht gewertet werden jedoch 
die Flächen von  

− untergeordneten Verbindungs- bzw. Anbauten,  

− Dachaufbauten und Dachaussparungen, 

− nicht vollständig geschlossenen Gebäudeteilen (z.B. Terrassen-
überdachung),  
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− nur temporär geschlossenen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, 
die nicht für den dauernden Aufenthalt auch im Winter geeig-
net sind (z.B. Pergola, Zelt). 

Für die Unterscheidung der Dachformen Satteldach und Pultdach 
gilt: Bei der Dachform Pultdach müssen mindestens 75 % aller 
Dachebenen des jeweiligen Hauptgebäudes zueinander parallel 
sein. Die Fläche einer Dachebene wird in der senkrechten Projek-
tion auf die Fläche gemessen.  

Bei den Dachformen, die nicht Flachdach sind, darf die Ansicht aus 
der Fußgängerperspektive nicht den Eindruck eines Flachdaches 
erwecken (Schnittlinie Dach/Außenwand nicht durch vorgelagerte 
Wandscheibe verdecken).  

Bei Hauptgebäuden, die aus mehreren Teilbaukörpern bestehen, 
können die o. g. Dachformen kombiniert werden, sofern die ein-
zelnen Teilbaukörper dabei noch getrennt wahrnehmbar bleiben 
bzw. nur durch untergeordnete Verbindungsbauten miteinander 
verbunden sind.  

Die o. g. Vorschriften zu den Dachformen gelten nicht für unterge-
ordnete Bauteile der Dächer (z.B. Gauben, Zwerchgiebel) bzw.  
sonstige Nebenanlagen (z.B. Geräteschuppen) sowie für Garagen. 
Diese sind frei gestaltbar.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Planzeichnung) 

    

3.2  Dachneigungen für Haupt-
gebäude 

 In Abhängigkeit von der vorgeschriebenen Dachform sind folgende 
Dachneigungen einzuhalten:  

 
SD:  20 - 45 ° 

WD:  16 - 32 ° 

PD:  8 - 24 ° 

FD:  0 - 3 ° 

Die Dachneigung ist jeweils gegenüber der Horizontalen zu messen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
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3.3  Anlagen zur Gewinnung 
von Sonnenenergie 

 

 Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, 
Photovoltaikanlagen) sind parallel zur jeweiligen Dachfläche zu 
montieren. Dabei ist ein Abstand bis max. 0,40 m zur Dachhaut 
zulässig.  

Anlagen auf Flachdächern (0-3 ° Dachneigung) müssen nicht pa-
rallel montiert werden, wenn sie gegenüber der Dachkante (Attika) 
so weit abgerückt sind, dass sie bei einem Betrachtungswinkel von 
45 ° von unten nicht sichtbar bleiben.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.4  Materialien für die Dach-
deckung 

 

 Als Dachdeckung für geneigte Dächer von Hauptgebäuden ab einer 
Dachneigung von 20° sind ausschließlich Dachplatten (kleinteilige 
Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Betondach-
steine etc.) sowie eine vollständige Begrünung zulässig. Für dieje-
nigen Bereiche dieser Dächer, die der Gewinnung von Sonnenener-
gie dienen, sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese 
Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) zum Zeitpunkt 
der Errichtung üblich bzw. erforderlich waren. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Abdichtungsele-
mente etc.) sind in jedem Fall andere Materialien zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.5  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaikanlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Abdichtungsele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

4.1    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

4.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

4.3    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung) 

    

4.4  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

4.5    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

4.6    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

4.7  Förderung der 
Artenvielfalt 

 Privatgärten sollten möglichst naturnah und strukturreich gestaltet 
werden (z.B. Bereiche mit insektenfreundlichen, blütenreichen Wie-
senmischungen, naturnah gestalteter Gartenteich, Trockenmauer 
oder Steinhäufen, Bäume, Sträucher, verwilderte Ecken, Vogel- 
und/oder Fledermauskästen, Insektenhotels). 

    

4.8  Klimaschutz  Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen wie insbeson-
dere Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie und Geothermie wer-
den empfohlen.  

 
509 

508 
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Eine Fassadenbegrünung wird empfohlen. Bei der Pflanzung von 
Bäumen sollte eine Verschattung der Gebäude vermieden werden. 

    

4.9  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfs-
weise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasserauffangbecken (Zisternen) sowie ei-
nes Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollten die öffentlichen Grünflä-
chen und die Privatgärten durch zweimalige Mahd pro Jahr 
(1. Mahd nicht vor dem 15.06; 2. Mahd Ende September) gepflegt 
werden. Das Mähgut sollte von der Fläche entfernt werden. Die Aus-
bringung von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln sollte vermieden 
werden. 

    

4.10  Biotopschutz  Angrenzend an das geschützte Biotop (siehe Planzeichnung) muss 
gem. § 30 BNatSchG die landwirtschaftliche Nutzung so ausgeübt 
werden, dass die Biotope nicht zerstört oder erheblich oder nachhal-
tig beeinträchtigt werden. 

    

4.11    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier Teilflächen des gem. Art. 23 BayNatSchG BW kartierten 
Biotopes "Streuobstbestände bei Schlachters, Thumen, Sigmarszell, 
Dornach und Heimholz" (Biotop-Nr. 8424-0162), außerhalb des 
Geltungsbereiches (siehe Planzeichnung); 

    

4.12  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten  
hinsichtlich des Feuer-
brandes  

 Obstbaumsorten, die nicht oder nur in geringem Maße Überträger 
für den Feuerbrand sind, können beim Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (Kempten), Bereich Landwirtschaft, Sachge-
biet Obstbau, erfragt werden. Insbesondere folgende Apfelsorten 
gelten nicht als Überträger des Feuerbrandes: Bittenfelder, Rheini-
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Schmutzwasserkanal 

Regenwasserkanal 

scher Bohnapfel und Welschisner (Mostäpfel) sowie Boskoop, Re-
wena und Sonnenwirtsapfel (zum Verzehr geeignet). Auf Grund ihrer 
besonderen Anfälligkeit für die Feuerbrandkrankheit sollten Birnen 
und Quitten grundsätzlich nicht angepflanzt werden. 

    

4.13    Sichtflächen für den fließenden Verkehr (außerhalb des Gel-
tungsbereiches); innerhalb der Fläche ist eine uneingeschränkte 
Sicht jeweils 0,80 m über Fahrbahnoberkante zu gewährleisten 
(siehe Planzeichnung). 

    

4.14    Haupt-Abwasserleitungen unterirdisch, hier Schmutzwasserkanal  
des Abwasserverbandes Bayerische Bodenseegemeinden (siehe 
Planzeichnung) 

    

4.15    Haupt-Abwasserleitungen unterirdisch, hier Regenwasserkanal 
der Gemeinde Sigmarszell (siehe Planzeichnung) 

    

4.16    Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier Erdgasleitung der 
Thüga Energienetze GmbH, (siehe Planzeichnung) 

    

4.17    Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier Stromleitung der 
EG Schlachters (siehe Planzeichnung) 

    

4.18  Grundwasserdichte Unter-
geschosse 

 Auf Grund der umzusetzenden Versickerungssysteme in Verbindung 
mit der Bodenbeschaffenheit in bestimmten Teilbereichen ist inner-
halb des Baugebietes mit einem Vernässen des Arbeitsraumes zu 
rechnen. Die Gebäude sollten daher mit einem grundwasserdichten 
Untergeschoss ausgeführt werden.  

    

4.19  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann aufgrund erhöhter 
Stoffgehalte, vor allem in Kombination mit organischer Substanz, 
eingeschränkt sein. Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte des-
halb weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, die tat-

Erdgasleitung 

Stromleitung 
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sächlichen Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Verwert-
barkeit vor Umsetzung der Planung abgeklärt werden. Es soll sicher-
gestellt werden, dass anfallendes geogen belastetes Bodenmaterial 
nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert oder wiederauf-
gebracht wird und dort die Bodenfunktionen nachteilig verändert. 
Durch das Verschlechterungsverbot ist nach § 12 Abs. 10 BBodSchV 
in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten die Verlagerung von 
Bodenmaterial nur innerhalb dieser Gebiete zulässig. Weitere An-
forderungen an das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial regelt 
§ 12 BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige Hinweise zur 
Verwertung von Bodenmaterial in der DIN 19731. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren Entsorgung von 
Bodenaushub zu vermeiden, sollten die Bauherren eine Überprü-
fung durch ein Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.3 und DIN 19731 ist vor 
Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren Grundstücks-
fläche der Oberboden abzutragen, getrennt zu lagern und nach Ab-
schluss der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht durch 
Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überla-
gert werden. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von 
mehr als 2 Monaten zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmate-
rial ist unter Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am Entste-
hungsort oder ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu 
verwerten. 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzurich-
ten, dass ein Befahren von Böden außerhalb der festgesetzten Be-
reiche unterbunden wird. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorge-
sehen sind, sollten nicht befahren werden. Innerhalb der festgesetz-
ten Bereiche ist durch eine entsprechende Planung und Organisation 
des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das unumgängli-
che Maß zu beschränken, um Verdichtungen zu vermeiden. Im Ide-
alfall sollten bereits befestigte bzw. vorbelastete Flächen sowie Flä-
chen, die nach dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bauliche 
Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellungen zur Ge-
staltung der temporären Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leit-
faden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 
Boden zu finden. 
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In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung des Bodens 
geachtet werden. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzu-
beugen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witterungs-
verhältnissen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter im Baugebiet 
verwendet werden. 

    

4.20  Gemeindliche Stellplatz-
satzung 

 Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes "An der 
Wiesenstraße" gilt die gemeindliche Stellplatzsatzung in ihrer je-
weils aktuellen Fassung. 

    

4.21  Barrierefreies Bauen  Im Zuge der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben sollte durch 
den Bauherrn die Möglichkeit der Umsetzung barrierefreier Woh-
nungen in den Erdgeschossen der geplanten Gebäude geprüft und 
in Betracht gezogen werden. 

    

4.22  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen für die Feuer-
wehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI Nr. 15/2008). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405 sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten.  

Rettungshöhen: 

Aus Aufenthaltsräumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschos-
sen muss die Rettung von Personen über zwei voneinander unab-
hängigen Rettungswegen gewährleistet sein. Bei baulichen Anlagen 
ohne besondere Art und Nutzung und einer Bauhöhe unterhalb der 
Hochhausgrenze kann der 2. Rettungsweg auch über Leitern der 
Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die Feuerwehr über das er-
forderliche Rettungsgerät verfügt. Bis zur Oberkante der Brüstung 
von zum Anleitern bestimmter Fenster oder Stellen ist dies eine ge-
normte Steckleiter mit einer Rettungshöhe von 7,20 m, von mehr 
als 7,20 m ein genormtes Hubrettungsgerät. 
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Sofern innerhalb der Hilfsfrist von 10 Minuten der 2. Rettungsweg 
über entsprechend ausreichende Leitern der Feuerwehr nicht sicher-
gestellt werden kann, sind zwei voneinander unabhängige bauliche 
Rettungswege (notwendige Treppen) erforderlich. 

Bei Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss müssen die notwendigen 
Fenster mit Leitern der Feuerwehr direkt anleiterbar sein (zweiter 
Rettungsweg). 

    

4.23  Ergänzende Hinweise  Datengrundlage: Auszug aus der Digitalen Flurkarte (DFK) des Am-
tes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Stand: 01.2021 

Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das Bezugshöhen-
system DHHN 12. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverfär-
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, 
Scherben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen-
tümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und 
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an 
den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Ar-
beitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 
oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegen-
stände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-
malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayerische Lan-
desamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder die zu-
ständige Untere Denkmalschutzbehörde. 

In den verkehrsberuhigten Bereichen bzw. in den Bereichen von 
Stich- und Einbahnstraßen behält sich die Gemeinde Sigmarszell 
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vor, die Entleerung der Müllbehälter gesammelt an einem Standort 
durchführen zu lassen. 

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leerrohr von der Erschließungs-
straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikationskabel 
vorzusehen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flä-
chen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Ge-
ruchsimmissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflan-
zenschutzmitteln etc.) sowie Lärmimmissionen (z.B. Traktorenge-
räusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

Bei Doppelhäusern sollte ein profilgleicher Anbau der einzelnen 
Haushälften angestrebt werden (d.h. gleiche Dachneigung, kein 
seitlicher und höhenmäßiger Versatz).  

    

4.24  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen er-
geben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Sig-
marszell noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

4.25  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorge-
schlagene Grundstücksgrenze).  
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5  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2021 (BGBI. I S. 2939), Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74) und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 25.05.2021 (GVBI. S. 286), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) sowie 
der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) hat der Gemeinderat der Gemeinde Sigmarszell den Bebau-
ungsplan "An der Wiesenstraße" in öffentlicher Sitzung am 25.11.2021 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "An der Wiesenstraße" ergibt sich aus dessen zeichneri-
schem Teil vom 24.08.2021.  

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "An der Wiesenstraße" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 24.08.2021. 

Dem Bebauungsplan wird die Begründung vom 24.08.2021 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund 
von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen 
bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden.  

 
 § 4 Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan "An der Wiesenstraße" der Gemeinde Sigmarszell tritt mit der ortsüblichen Bekanntma-
chung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  
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Sigmarszell, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Hr. J. Agthe, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

6.1  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Die Gemeinde Sigmarszell beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung 
eines allgemeinen Wohngebietes (WA). 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "An der Wiesenstraße" im beschleunigten Verfah-
ren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffsregelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf-
grund des Bebauungsplanes "An der Wiesenstraße" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

  Die zu überplanende Fläche liegt im Süden des Ortsteiles Schlachters. Der Geltungsbereich ist so-
wohl nordwestlich als auch nordöstlich durch bereits bestehende Wohnbebauung begrenzt. Darüber 
hinaus grenzt der Planbereich im Südwesten an die Kreisstraße LI1 an.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das Grundstück mit der Fl.-Nr.  260. 

 

6.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestandsdaten und allgemeine Grundstücksmorphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden von der Westallgäuer Hügellandschaft geprägt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. 

Darüber hinaus sind keine naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist kaum Steigung auf. Die überwiegenden 
Teile des Geländes sind nahezu eben und steigen lediglich nach Norden und Osten leicht an. 

 
6.2.2  Erfordernis der Planung 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Laut der Statistik zur Bevölkerungsentwicklung des 
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Statistischen Landesamtes Bayern, ist für die Gemeinde Sigmarszell bis zum Jahr 2031 ein Zu-
wachs von bis zu 2,5% zu erwarten, was bei aktuell etwa 2.927 Einwohner (Stand: 31.12.2017) 
einem Zuwachs von bis zu ca. 70 Einwohnern entspricht. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren 
in der Gemeindeverwaltung jedoch zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken regis-
triert, welche diese Zahl deutlich übersteigen.Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es 
der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage gerecht zu werden. In der Gemeinde gibt es nicht 
ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungspotenziale, die die 
kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken decken könnten. Die im Flächennut-
zungsplan dargestellten Wohnbauflächen sind entweder bereits bebaut oder für die Gemeinde nicht 
verfügbar. Durch die Planaufstellung soll ein zukünftiges Wachstum des Ortsteiles "Schlachters" 
der Gemeinde Sigmarszell ermöglicht und auch mittel- bis langfristig das notwendige Wohnrau-
mangebot für eine ausgewogene Bevölkerungszusammensetzung geschaffen werden. Die Ge-
meinde Sigmarszell beabsichtigt mit dieser Planung, die Siedlungsentwicklung zu fokussieren und 
diese bewusst zu stärken. Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd 
einzugreifen. Da die Fläche im rechtsgültigen Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche (W) 
dargestellt ist, entspricht sie auch den Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde in diesem Bereich. 

 

 
6.2.3  Übergeordnete Planungen, andere rechtliche Vorgaben, Standortwahl  

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern 2018 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Hei-
mat, maßgeblich: 

 

 − − 1.1.1 In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind wei-
terzuentwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. 

 − − 2.2.1 und An-
hang 2 "Struk-
turkarte" 

Festlegung der Gemeinde Sigmarszell als allgemeiner ländlicher Raum. 

 

 − − 3.2 In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwick-
lung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenzi-
ale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

 − − 6.2.1 Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

 
  Zu Ziel 3.2 Potenziale der Innenentwicklung: Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren innerorts 

keine Brachflächen vorhanden. Die Gebäudeleerstände sowie die Baulücken sind alle in Privatbesitz 
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und können auf Nachfrage der Gemeinde bei den Eigentümern auch kurz- bis mittelfristig nicht 
erworben werden.  

 
  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Region Allgäu, 16, in 

der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 10. Januar 2007, RABl Schw. Nr. 1 
2007)) maßgeblich: 

 

 − − A I 2 In der Region sollen die Naturgüter Boden, Wasser und Luft als natürliche 
Lebensgrundlagen soweit als möglich nachhaltig gesichert und falls erforder-
lich wieder hergestellt werden. 

 − − A II 2.2 Das Alpengebiet, die Iller- und Lechvorberge, das Westallgäu, der Bodensee-
raum sowie das Iller- und Wertachtal sollen in ihrer ökologischen Bedeutung 
und ihrer Erholungsqualität erhalten bleiben. 

 − − A III 1/ A III 2/ 
A III 3 

Bestimmung der Gemeinde Sigmarszell als bevorzugt zu entwickelndes Klein-
zentrum 

 − − B I 1.1 Die natürlichen Grundlagen und die landschaftlichen Gegebenheiten sollen zur 
Erhaltung und Entwicklung der Region als Lebens- und Arbeitsraum für die 
dortige Bevölkerung und als bedeutender Erholungsraum gesichert werden. 

 − − B V 1.2 In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Siedlungsentwicklung 
stattfinden. Eine über die organische Siedlungsentwicklung hinausgehende 
Entwicklung ist in der Regel in zentralen Orten und Siedlungsschwerpunkten 
zulässig. 

 − − B V 1.3 Insbesondere soll einer unorganischen Ausweitung der Siedlungsgebiete in 
besonders exponierte Lagen wie Kuppen und Oberhangteile von Höhenrücken 
vor allem im Süden und Westen der Region entgegengewirkt werden.  Zur 
Eingrenzung des Flächenverbrauchs sollen insbesondere vorhandene Bau-
landreserven und leer stehende Gebäude genutzt sowie Nachverdichtungen in 
den Siedlungsgebieten vorgenommen werden. Einer Zersiedelung der Land-
schaft soll entgegen gewirkt werden. Neubauflächen sollen möglichst in An-
bindung an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. 

 
  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsprogramms Bayern 2018 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 
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  Die Gemeinde Sigmarszell verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten 
Flächen werden hierin als Wohnbauflächen (W) dargestellt. Eine Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes ist daher nicht notwendig.   

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). 

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, Standortwohl, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Es wurden keine weiteren Standorte in der Gemeinde Sigmarszell geprüft. Der Standort eigenet 
sich aufgrund seiner direkten Anbindung an die bestehende Wohnbebauung, der damit verbunde-
nen Arrondierung in diesem Bereich, der attraktiven landschaftlichen Lage und den geringen Er-
schließungsaufwand hervorragend für die Umsetzung von Wohnbebauung. 

  Im Rahmen eines Behördenunterrichtungstermines gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Besonderen 
auf die Einhaltung von Sichtfeldern für die Anfahrtsicht aufgrund der Lage an der Kreisstraße Li1 
hingewiesen.  

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, in Sigmarszell neuen Wohnraum für die ortsansässige 
Bevölkerung zu schaffen. 

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei 
möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu 
schaffen, ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation wesentlich zu 
beeinträchtigen. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass zeitgemäße Bauformen (freistehendes 
Einfamilienhaus, Doppelhaus) verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und 
bedarfsgerechtes Planungsinstrument geschaffen werden, das die Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern, berücksichtigt. Dabei wird auch der 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, der Eigentumsbildung weiter Kreise 
der Bevölkerung und den Anforderungen kostensparenden Bauens Rechnung betragen (gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 2 BauGB). 

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in 
dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den 
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jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Genehmigungsfreistel-
lung gem. Art. 58 BayBO).  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "An der Wiesenstraße" erfolgt im so genannten beschleunig-
ten Verfahren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist aus folgenden Gründen 
möglich:  

− die zulässige Grundfläche liegt bei ca. 1.070 m² überbaubarer Grundfläche und folglich unter 
10.000 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von Wohn-
nutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab.  

 
6.2.5  Städtebauliche Entwurfsalternativen 

  Für die Ausarbeitung des Städtebaulichen Entwurfs für das Plangebiet "An der Wiesenstraße" wur-
den dessen Gegebenheiten und Besonderheiten sowie die der Umgebung erhoben und analysiert 
und ein Entwurf in 6 (Anzahl) Alternativen entwickelt, der die verschiedenen Belange (bspw. Wohn-
bedürfnisse, Ortsbild, Wegebeziehungen) berücksichtigt. Der Schwerpunkt wurde dabei auf eine 
sinnvolle städtebauliche Anbindung an die angrenzende Wohnbebauung, eine Vielfalt an Grund-
stücksgrößen und die Schaffung von hochwertigen Freiraumstrukturen gelegt.  

  Die Alternative 6, welche dem Bebauungsplan zugrunde liegt, sieht eine Erschließung durch eine 
Stichstraße von der "Wiesenstraße" vor, welche in einem Wendekreis endet. Dieser wird ergänzt 
durch drei öffentliche Stellplätze im nordöstlichen Bereich des Plangebietes. Der städtebauliche 
Entwurf ermöglicht sowohl Einzel-, als auch vereinzelt Doppelhäuser. Im Südwesten ist ein Anbau-
verbot aufgrund der umittelbaren Lage an der Kreisstraße Li1 notwendig.  

 

6.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich "An der Wiesenstraße" ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Als Fest-
setzungsalternative zum allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre auch ein reines Wohngebiet (WR) 
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möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, eine verträgliche Nutzungsmischung, 
wie sie die Baunutzungsverordnung für das allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, anzustreben. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen: 

 − Im allgemeinen Wohngebiet (WA) soll die Reduzierung von nicht störenden Handwerksbetrie-
ben und Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke auf eine ausnahmsweise Zu-
lässigkeit Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschließungs-Situ-
ation und Grundstücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Betriebe aufzunehmen. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren in beiden Gebieten die in § 4 Abs. 3 angeführten Nutzun-
gen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen sind nicht 
geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare Nutzungs-
konflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebauliche Gesamt-
situation sind die Gründe hierfür.  

− Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind in beiden Gebieten Elektro-Tankstellen als einzelne Ladesäulen 
im Sinne von Tankstellen oder nicht störenden Gewerbebetrieben ausnahmsweise zuläs-
sig.Durch die einzelnen Ladesäulen ohne Verkaufsstelle wird der Schwerpunkt der Wohnnut-
zung nicht unterlaufen. Von einer von den einzelnen Ladesäulen ohne Verkaufsstelle ausge-
henden Störung ist nicht auszugehen. Die Ladesäulen fügen sich durch Größe und Aussehen in 
die Umgebung ein und dienen lediglich dem Aufladen eines Elektro-Fahrzeugs. Dadurch, dass 
keine Verkaufsstelle zulässig ist sowie durch die entsprechend dem jeweiligen Fahrzeug benö-
tigte Ladedauer, ist nicht von einem starken Zu- und Abgangsverkehr auszugehen. 

− Grundsätzlich ausgeschlossen werden zudem fernmeldetechnische Hauptanlagen gem. § 4 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen dieser Art gem. § 14 Abs. 2 
BauNVO. Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgegedanken Rechnung 
zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum Zeitpunkt der 
Planaufstellung noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass 
durch das Erscheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das Wohngebiet 
entstehen könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohlbefinden 
beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechnische Beeinträchti-
gung gegeben wäre. Dem Gedanken einer flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunkanlagen 
im Gemeindegebiet kann auch ohne eine detaillierte Untersuchung der funktechnischen Zusam-
menhänge entsprochen werden. Dies ist insbesondere dadurch gewährleistet, dass innerhalb 
des Ortsteils auch in vertretbarer Nähe zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Bauge-
biete vorhanden oder festgesetzt sind, in denen solche Anlagen generell zulässig sind und in 
denen keine Einschränkungen ihrer Zulässigkeit gelten oder geplant sind.  
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  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung beschränken sich auf das in der Baunut-
zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzung der Grundflächenzahl im Plangebiet ergibt einen großen Spielraum bei der 
Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -
anordnungen. Der festgesetzte Werte von 0,30 für die Typen 1 und 2 befindet sich im Rahmen 
der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für Wohngebiete. 
Der zulässige Höchstwert stellt eine für die ländliche Umgebung angepasste Festsetzung dar. 
Er orientiert sich insbesondere am Erfordernis des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
sowie an der angrenzenden bestehenden Bebauung. Eine weitere Verdichtung in dieser Lage 
und an diesem Standort ist städtebaulich nicht angepasst. 

 − Die gleichzeitige Festsetzung von Gesamt-Gebäude- und Wandhöhen über NHN schafft einen 
verbindlichen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen.                  
Die gewählte Systematik schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden 
(z.B. Anlieger) nachvollziehbar und damit kontrollierbar. Durch die Festetzung, dass Brüstungen 
oder Geländer, welche nicht überwiegend transparent ausgeführt werden, bei der Berechnung 
der maximal zulässigen Wandhöhe zu berücksichtigen sind, soll verhindert werden, dass die 
entsprechenden Brüstungen bzw. Geländer als massiver Teil der Außenwand wahrgenommen 
werden und somit eine größere Wandhöhe als städtebaulich erwünscht erreicht wird.  

  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus (Typ 1) bzw. als Einzel- oder Doppelhaus 
(Typ 2) umgesetzt werden. Die Eignung zur Bebauung als Einzel- oder Doppelhaus sollte für jedes 
Grundstück unabhängig von der jeweils festgesetzten Bauweise von den Interessenten geprüft wer-
den.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund-
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Die Anordnung der Flächen für Garagen ist auf 
die Erschließungssituation hin abgestimmt. Trotzdem besteht innerhalb der jeweiligen Grundstücke 
eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der Garagen. 

  Für die privaten Gärten wird die Zulässigkeit von baulichen Anlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen verbindlich geregelt. Auf der Grundlage der §§ 12, 14 und 23 BauNVO werden 
Vorgaben für die Zulässigkeit von nicht störenden Anlagen getroffen. Dies trägt dazu bei, Unklar-
heiten im Umgang mit Rechtsvorschriften bei der Bauherrschaft auszuräumen (Zulässigkeit und 
Genehmigungs- bzw. Verfahrensfreiheit).  
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Die Ausweisung einer speziellen Fläche für Garagen ist nicht für jedes Grundstück erforderlich, da 
Garagen ebenso innerhalb der Baugrenzen errichtet werden können.  

Im Sinne der Nutzung von Sonnenenergie wird die Möglichkeit eingeräumt, Sonnenkollektoren 
oder entsprechende Anlagen der alternativen Energiegewinnung außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zu errichten. Auf Grund der getroffenen Einschränkungen werden Fehlentwick-
lungen ausgeschlossen.  

Ferner werden Nebenanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 
BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen, um Beeinträchtigungen des Orts- und Land-
schaftsbildes sowie Konflikte mit dem Naturraum in diesem Übergangsbereich zur freien Landschaft 
zu vermeiden. 

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Aufgrund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen sowie des dörflichen Charakters des Ortsteiles wäre bei einer zu starken 
Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die Grundstücke sind aufgrund der o.g. 
Gesamtkonzeption nicht dafür vorgesehen, mit Gebäuden, die eine hohe Wohnungsanzahl aufwei-
sen, bebaut zu werden. Gleiches gilt für die Erschließungssituation. Die vorgenommenen Einschrän-
kungen der Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu starken 
Versiegelung der Freiflächen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zufahrten).  

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungsfreileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungsträger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) Anla-
gen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

 
6.2.7  Infrastruktur 

  Im Geltungsbereich ist die Festsetzung von Leitungsrechten erforderlich, um eine uneingeschränkte 
Wartung und Instandhaltung der hier verlaufenden Leitungen und Kanäle durch die jeweiligen 
Versorgungsträger sowie der Gemeinde Sigmarszell zu gewährleisten. 

  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskontrollschächte ist hinweis-
lich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die 
Hauskontrollschächte sind nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher im Rahmen der Festsetzung zu den über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) bzw. der Flächen für Garagen und/oder Carports vor-
sorglich darauf hingewiesen, dass in den Bereichen der Hauskontrollschächte keine Bebauung 
möglich sein wird, um architektonische Umplanungen bzw. Missverständnisse hinsichtlich der 
Überbaubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich.  
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  Eine Wertstoffinsel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Ortsteil sind 
bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden.  

  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeldverbesserung sind in räumlicher Nähe 
die wichtigen Infrastruktureinrichtungen des Ortsteiles Schlachters zu Fuß erreichbar (Kindergarten, 
Rathaus). 

 
6.2.8  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen  

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die "Bodenseestraße" hervorragend an 
das Verkehrsnetz angebunden. Über die "Hauptstraße" besteht eine Anbindung an die                           
Bundesstraße B 308. Dadurch sind weitere Anbindungen gegeben. 

  Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt durch eine 5 m breite Stichstraße, womit eine 
ausreichende Straßenbreite für Begegnungsverkehr erreicht wird. Der Wendekreis ist mit einem 
Radius von 9 m festgesetzt. Dies entspricht dem Wendekreis eines 2-achsigen Müllfahrzeuges.  

  Im Einmündungsbereich in die Bodenseestraße ist die Verkehrssicherheit durch die hinweisliche 
Aufnahme von Sichtflächen sowie Zufahrtsverbote zu den Grundstücken gewährleistet.  

  Die Festsetzung von Höhenpunkten im Bereich der geplanten Erschließungsstraßen ist nicht erfor-
derlich. Die exakte Planung der Höhenlage der Erschließungsanlage wird durch das beauftragte 
Ingenieurbüro vorgenommen. 

  Der erforderliche Mindestabstand der möglichen Gebäude zur Bodenseestraße aufgrund des Baye-
rischen Straßen- und Wegegesetzes (Art. 23 BayStrWG) von 15,00 m ist entsprechend der Aussage 
der Staatlichen Bauamtes Kempten unterschritten, um einen Gestaltungsspielraum für den even-
tuellen Bau eines Geh- und Radweges und einer Querungshilfe in diesem Bereich umsetzen zu 
können.  

 
6.2.9  Nutzungskonfliktlösung, Immissionsschutz 

  Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung der zu erwarten-
den Verkehrslärmimmissionen der Kreisstraße LI 1 (Bodenseestraße) und der Bundesstraße B 308 
gemäß der DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau) erstellt (Gutachten der Sieber Consult GmbH 
vom 05.05.2021). Die Berechnungen haben ergeben, dass die Orientierungswerte des Beiblat-
tes 1, DIN 18005-1 für ein allgemeines Wohngebiet (WA) von tags/nachts 55/45 dB(A) an der 
nächstgelegenen Baugrenze um bis zu 4 dB(A) überschritten werden. Die Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) werden an den Baugrenzen eingehalten. 

Da die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an den Baugrenzen eingehalten werden und die 
Orientierungswerte der DIN 18005 lediglich an drei Baufeldern geringfügig überschritten werden, 
soll der Konflikt für die Aufenthaltsräume mit passiven Lärmschutzmaßnahmen gelöst werden. Für 
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die Außenwohnbereiche (z.B. Terrasse, Balkon) ist eine aktive Lärmschutzmaßnahme nicht zwin-
gend erforderlich, da hier ein Beurteilungspegel von maximal 59 dB(A) zu erwarten ist. 

Um eine Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 in den schutzbedürftigen Räumen zu 
gewährleisten, ist im Bebauungsplan eine Festsetzungen zur Orientierung der zum Lüften benötig-
ten Fensteröffnungen in den konfliktfreien Bereich enthalten. Ausnahmen von der Orientierungs-
pflicht werden zugelassen, wenn alle anderen Aufenthalts- und Ruheräume des Gebäudes die o.g. 
Orientierung aufweisen und wenn gleichzeitig eine Unterbringung von Fensteröffnungen von wei-
teren Aufenthalts- und Ruheräumen an allen hierfür zulässigen Gebäudeseiten unter der Voraus-
setzung von funktional befriedigenden Raumzuschnitten unmöglich ist. Die Räume sind dann er-
satzweise mit ausreichend dimensionierten, mechanisch unterstützten, schallgedämpften Lüftungs-
Anlagen (z.B. integrierte Fensterrahmenlüftung mit Walzenlüfter, Einzellüfter etc.) auszustatten. 

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gesichert und es sind keine Nutzungskonflikte zu erwarten. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Altlasten bekannt. Anhand der chemischen Analyse der 
Bodenproben aus dem Plangebiet konnte eine Einteilung in die Qualitätsstufe "Z0" vorgenommen 
werden (siehe Orientierender abfalltechnischer Bericht der Dr.-Ing. Georg Ulrich – Geotechnik 
GmbH vom 06.10.2021). Sollten im Zuge von Erdarbeiten wider Erwarten dennoch Altablagerun-
gen angetroffen werden, sind das Wasserwirtschaftsamt Kempten und das Landratsamt Lindau zu 
informieren.  

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 

 
6.2.10  Wasserwirtschaft  

  Die Gemeinde verfügt über ein Mischwassersystem zur Entsorgung der Abwässer. Die Entwässerung 
des Baugebietes erfolgt über ein Trennsystem. 

  Das anfallende Schmutzwasser wird in die Schmutzwasserkanalisation des Abwasserverbandes 
Bayerischer Bodenseegemeinden eingeleitet. Die Anlage ist ausreichend dimensioniert.  

  Das anfallende Niederschlagswasser wird einem herzustellenden Regenwasserkanal zugeführt, da 
die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für eine Versickerung zu gering ist.  

  Das Baugebiet wird an die Wasserversorgungsanlage des Zweckverbands Handwerksgruppe ange-
schlossen. Dadurch ist eine einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet. Für das Baugebiet 
besteht ausreichend Potenzial zur Wassergewinnung.  

  Für das Baugebiet wurde vom Büro Dr.-Ing. Georg Ulrich – Geotechnik GmbH ein Baugrund- und 
Gründungsgutachten erstellt. Bei der Untersuchung wurde das Grundwasser oberflächennah in etwa 
1,2 m Tiefe angetroffen. Vor allem bei stärkeren Niederschlägen kann es aufgrund der geringen 
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Durchlässigkeit zu einem Aufstau bis zur Geländeoberkante kommen, dies ist bei der Planung von 
Gebäuden zu berücksichtigen. 

 
6.2.11  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. Die Grundwassersituation erfordert die Ausführung der erdbodenberührenden Bauteile bzw. 
Untergeschosse als "Weiße Wanne" aus wasserundurchlässigem Stahlbeton. Ohne Frostschutz-
maßnahmen liegt die max. Frosteindringtiefe bei etwa 1,3 m. Die anstehenden Böden sind nicht 
zur Arbeitsraumverfüllung geeignet. Nähere Hinweise und die Grünungsempfehlungen für Gebäude 
mit oder ohne Unterkellerung finden sich im Baugrund- und Gründungsgutachten der Dr.-Ing. 
Georg Ulrich – Geotechnik GmbH vom 29.09.2021. Anhand der chemischen Analyse der Boden-
proben aus dem Plangebiet konnte eine Einteilung in die Qualitätsstufe "Z0" vorgenommen werden 
(siehe Orientierender abfalltechnischer Bericht der Dr.-Ing. Georg Ulrich – Geotechnik GmbH vom 
06.10.2021). Eine weitere Untersuchung des Erdaushubs nach abfallrechtlichen Kriterien hinsicht-
lich ihrer Eignung zur Verwertung ist dennoch erforderlich. 

  Durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen und der Höhenbezüge in Verbindung mit der zu 
entwickelnden Erschließungsplanung wird die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert.  
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7  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

7.1  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB 

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "An der Wiesenstraße" im beschleunigten Verfah-
ren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung  

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffsregelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf-
grund des Bebauungsplanes "An der Wiesenstraße" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
7.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand des Ortsteiles Schlachters der Gemeinde Sigmarszell.  
Es grenzt im Nordosten und Nordwesten an bestehende Wohnbebauung an. Im Südwesten wird 
das Gebiet durch die "Bodenseestraße" und im Südosten durch die "Wiesenstraße" begrenzt. Jen-
seits der angrenzenden Straße schließt die freie Landschaft an. Diese Flächen werden wie auch das 
Plangebiet selbst landwirtschaftlich genutzt (Grünland). 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine durch 
langjährige intensive landwirtschaftliche Nutzung geprägte Wiesenfläche. Gehölze kommen auf der 
Fläche nicht vor. Am nordwestlichen Rand das Plangebietes wurden die angrenzenden Grundstücke 
der Neubauten mit Flusssteinen eingefasst. Im Übergang zu den Straßen und den angrenzenden 
Gärten kommen höhere nitrophile Pflanzen (überwiegend Brennnessel-Arten (Urtica spec.)) oder 
Brombeere (Rubus sect. Rubus) auf, wo Abschnitte bei der Mahd regelmäßig nicht miterfasst wer-
den konnten. 

Um zu prüfen, ob im überplanten Bereich artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen, wurde 
das Gebiet im Juni 2021 bei guten Witterungsbedingungen zwei Mal durch einen Biologen began-
gen (siehe artenschutzrechtlicher Kurzbericht der Sieber Consult GmbH vom 15.06.2021). Dabei 
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fanden sich weder im Bereich der Flusssteine noch auf der weiteren Fläche Hinweise auf ein Vor-
kommen artenschutzrechtlich relevanter Arten. Aufgrund der kurzen Bestandsdauer der Steinmauer 
und dem Vorkommen von vielen Katzen in der angrenzenden Siedlung ist ein Vorkommen der 
Zauneidechse sehr unwahrscheinlich. Anhand der Ergebnisse der zweimaligen Begehung kann ein 
Vorkommen daher ausgeschlossen werden kann. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Das nächste Natura 2000 Schutz-
gebiet ("Laiblach und Oberreitnauer Ach", ID 8424-371) befindet sich etwa 1 km südöstlich des 
Plangebietes. Die nächsten gem. Art. 23 BayNatSchG kartierten Biotope liegen etwa 30 m nord-
westlich und 180 m nordöstlich ("Streuobstbestände bei Schlachters, Thumen, Sigmarszell, Dor-
nach und Heimholz", Biotop-Nr. 8424-0162, Teilflächen 001 und 002). Ein weiteres Biotop be-
findet sich etwa 220 m westlich ("Niedermoorkomplexe südwestlich Schlachters", Biotop-Nr. 8424-
0169-001). Weitere Schutzgebiete oder Biotope liegen nicht in räumlicher Nähe. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört 
geologisch betrachtet zur Rhein-Jungmoränenregion. Der Untergrund des Plangebietes besteht aus 
würmzeitlichem Moränenmaterial (Till). Aus den anstehenden, zum Teil lösshaltigen Geschiebeleh-
men und -mergeln der Würmeiszeit haben sich Bodenkomplexe (Gleye mit weitem Bodenarten-
spektrum (Moräne), verbreitet mit Deckschicht, selten Moore; im Untergrund überwiegend car-
bonathaltig) mittlerer Fruchtbarkeit entwickelt. Gemäß dem Baugrund- und Gründungsgutachten 
der Dr.-Ing. Georg Ulrich Geotechnik GmbH (Fassung vom 29.09.2021) ist die natürliche Schich-
tenabfolge stellenweise durch Auffüllungen überdeckt. Über den würmzeitlichen Sedimenten finden 
sich im Plangebiet neben der Verwitterungsdecke stellenweise Bachablagerungen. Gemäß Reichs-
bodenschätzung, welche die Fläche als Grünland bewertet, handelt es sich um Lehme mittlerer 
Zustandsstufe mit guter Wasserstufe. Die Fläche wird noch als Grünland genutzt; die Parzelle ist 
mit 0,44 ha jedoch relativ klein. Die Böden sind vollständig unversiegelt, aber vor allem im Nord-
westen deutlich anthropogen überprägt (Geländeveränderungen zur Begradigung der benachbarten 
Grundstücke; großflächig in geringem Umfang Verdichtung durch Befahrung mit Mähfahrzeugen; 
zudem Eintrag von Dünger und evtl. Pflanzenschutzmitteln; möglicherweise auch Bodenumbruch 
und Grünlandeinsaat in der Vergangenheit). Aufgrund der derzeitigen Wiesennutzung können die 
vorkommenden Böden ihre Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und 
Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend unbeeinträchtigt erfüllen. Die Durchlässigkeit der vor-
kommenden Böden ist gering bis sehr gering. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Auch aufgrund der weitgehend ebe-
nen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen z.B. durch Hangwasser zu rechnen. Abwässer 
fallen derzeit im Plangebiet nicht an. Das Niederschlagswasser versickert breitflächig über die be-
lebte Bodenzone. Aufgrund von Stauwirkungen der nur gering durchlässigen Bodenschichten 
kommt es zu einer oberflächlichen Ansammlung von Grundwasser. 
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  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Die offenen Flächen des Plangebietes dienen der lokalen Kaltluftproduktion. Gehölze kom-
men auf der Fläche nicht vor. Da die umliegende Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifa-
milienwohnhäuser mit Gärten), kommt der Fläche keine besondere kleinklimatische Bedeutung zu. 
Größere Gewerbegebiete oder Verkehrswege, die zu einer relevanten Schadstoffanreicherung in der 
Luft führen könnten, liegen nicht in räumlicher Nähe zum Plangebiet. Insgesamt ist wegen der 
Lage im ländlichen Raum von einer nur gering vorbelasteten Luftqualität auszugehen. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet liegt in-
nerhalb des Voralpinen Moor- und Hügellandes und gehört zu den Wiesen- und Weidelandschaften 
des Westallgäuer Hügellandes. Beim Plangebiet handelt es sich um landwirtschaftliches Grünland 
in südlicher Ortsrandlage des Ortsteiles Schlachers. Die Fläche weist ein leichtes Gefälle Richtung 
Nordwesten auf und ist aufgrund der intensiven Nutzung strukturarm. Am Plangebiet führen Wan-
derwege des Wanderwegenetzes der Region Allgäu vorbei, damit kommt der Fläche eine gewisse 
Bedeutung für die Erholung zu. Im Nordosten und Nordwesten schließt der überplante Bereich an 
bestehende Wohnbebauung an. Das Plangebiet ist von den angrenzenden Straßen sowie von der 
freien Landschaft im Südenwesten und Südosten her gut einsehbar. Durch die Ortsrandlage ist der 
Bereich für das Ortsbild von gewisser Bedeutung. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die 
damit einhergehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Grünlandes vorkom-
menden Tiere und Pflanzen verloren. Gehölze sind von der Planung nicht betroffen. Da das Plan-
gebiet am Ortsrand liegt, ist nicht mit der Zerschneidung von Lebensräumen zu rechnen. Da es sich 
im Bestand um eine aus naturschutzfachlicher Sicht wenig hochwertige Fläche mit deutlichen Stö-
reinflüssen durch die umliegenden Straßen und Gebäude handelt, ist der Eingriff für das Schutzgut 
als gering einzustufen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Aufgrund der Entfernung, die zu 
den o.g. Biotopen besteht und weil wegen der dazwischen liegenden Bebauung keine funktionalen 
Beziehungen anzunehmen sind, sind die Biotope von der Planung nicht betroffen. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Pla-
nung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen 
der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper 
bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die versiegelten 
Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen 
und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Nieder-
schlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Durch die Planung gehen 
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landwirtschaftliche Ertragsflächen auf 0,44 ha verloren. Die Größe der voraussichtlich versiegelten 
Flächen ist insgesamt noch gering, da es sich lediglich um sechs Baugrundstücke handelt.  

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebauung 
verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlagswasser 
eingeschränkt. Infolgedessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch die 
Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind jedoch 
aufgrund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen der Ver-
siegelung durch die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend minimiert. Das 
anfallende Niederschlagswasser wird einem herzustellenden Regenwasserkanal zugeführt, da die 
geringe Durchlässigkeit der Böden eine Versickerung von Ort nicht zulässt. Das anfallende Schmutz-
wasser wird getrennt gesammelt und über das bestehende Schmutzwasserkanalnetz des Abwas-
serverbandes Bayerische Bodenseegemeinden der Kläranlage Lindau zugeführt. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Bebauung der Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden 
und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Aufgrund des eingeschränkten Umfangs der 
zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen zu erwar-
ten. Durch die Pflanzung von Gehölzen wird die Frischluftproduktion im Plangebiet verbessert. 
Durch die geringe Anzahl der Wohneinheiten ist keine erhebliche Zunahme von Luftschadstoffen in 
Folge der Kleinfeuerungsanlagen oder des zusätzlichen Verkehrsaufkommens zu erwarten. Da die 
Topografie überwiegend eben ist, ist nicht mit der Zerschneidung von regionalen Kaltluftströmen 
zu rechnen. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die in Ortsrand-
lage geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes eine geringfügige 
Beeinträchtigung. Die Bebauung findet in einem von Südwesten und Südosten gut einsehbaren 
Bereich statt, liegt jedoch zwischen bestehender Bebauung und verlagert damit den nördlichen 
Ortsrand nicht maßgeblich weiter in die freie Landschaft hinaus. Die "Bodenseestraße" und die 
"Wiesenstraße" werden als bisherige Grenzen des südlichen Ortsrandes auch bei Umsetzung der 
Planung eingehalten. Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen 
Einbuße an der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). 
Aufgrund der bestehenden Kanäle und Leitungen entlang der Bodenseestraße und der Wiesenstraße 
ist keine Eingrünung durch Gehölze möglich. Die getroffenen Festsetzungen und bauordnungsrecht-
lichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benachbarten Anlieger und 
das Landschaftsbild begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die ge-
wachsene dörfliche Struktur einfügt.  
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7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

  Im östlichen Plangebiet wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die eine auflockernde Grünzone 
zwischen der geplanten Bebauung schafft. 

  Auf der öffentlichen Grünfläche ist eine Mindestzahl von Gehölzen zu pflanzen. Dadurch wird eine 
angemessene Durchgrünung der Bebauung gewährleistet. Zudem verbessert sich hierdurch der Le-
bensraumwert der Fläche für siedlungstypische Tierarten. 

  Bei der Auswahl der festgesetzten Gehölzarten wurde auf eine Verwendung standortgerechter, hei-
mischer Bäume und Sträucher geachtet. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage 
vieler Nahrungsketten und dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten 
deshalb gegenüber neophytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in 
der Verordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit genannten, werden durch die Planung 
ausgeschlossen. Hierdurch sollen Gefährdungen der im Umkreis bestehenden sowie der zu pflan-
zenden Gehölze vermieden werden. Als hochanfällige Wirtspflanzen erwiesen sich Birne, Quitte und 
Zierquitte, Weiß- und Rotdorn sowie einige Sorten und Hybriden der großblättrigen Zwergmispel 
(Cotoneaster). Auch die Arten der Gattung Sorbus (Vogelbeere, Mehlbeere, Elsbeere und Speierling) 
können vom Feuerbranderreger befallen werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen sind im Übergangsbereich zur freien Landschaft sowie in Bereichen, die an öffent-
liche Flächen angrenzen, nur Laubgehölze zulässig. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Für Flachdächer mit einer Neigung von bis zu 20° ist eine extensive Dachbegrünung festgesetzt. 
Diese dient zum einen dem Regenwasserrückhalt und minimiert Niederschlagsabflussspitzen. Zum 
anderen verbessert sich das Kleinklima durch die Evaporations- und Transpirationsleistungen der 
Pflanzen; Staub und Luftschadstoffe werden gefiltert und gebunden. Darüber hinaus bietet ein be-
grüntes Dach auch Lebensraum für Pflanzen und Tiere und kann daher neben dem Beitrag zum 
Klimaschutz auch als Ersatzbiotop für im Zuge der Planung verloren gehendes Grün dienen. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
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weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

  Die Regelung zur landschaftsgerechten und naturnahen Gestaltung von Gärten dient dazu, die Ent-
stehung von Schottergärten und den Eindruck einer fast vollständigen Versiegelung zu vermeiden. 
Eine stärkere Begrünung der Freiflächen ist sowohl aus Gründen des Natur- und Artenschutzes als 
auch für das innerörtliche Kleinklima vorteilhaft. Die Festsetzung lässt Bereiche zu, die mit Kies, 
Schotter oder Steinen bedeckt sind, sofern diese einen Pflanzenbedeckungsgrad von mind. 20 % 
aufweisen. Mit Freiflächen sind dabei alle nicht mit Hochbauten bestandenen und nicht anderweitig 
befestigen Flächen (wie Wege, Terrassen usw.) gemeint. Anspruchsvolle und moderne Freiflächen-
gestaltungen, wie z.B. Steingärten, sind daher grundsätzlich möglich, während gleichzeitig durch 
die getroffene Einschränkung ein gefälligeres optisches Erscheinungsbild sichergestellt wird. 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaikmodule zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichtet wird.  
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

8.1  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper ermöglichen die Errichtung eines Satteldaches, Pultda-
ches, Flachdaches oder Walmdaches. Diese Dachformen entsprechen den Vorstellungen moderner 
Baukörper und sind bereits an anderer Stelle im Gemeindegebiet umgesetzt. Es erfolgt eine Klar-
stellung zu den unterschiedlichen Ausprägungen dieser Dachformen. Gleichzeitig sind Vorschriften 
zur Dachform getroffen, die eine auf den Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft 
in erster Linie die untergeordneten Bauteile wie Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude.  

Regelungen für grundstücksübergreifende Gebäude mit einheitlicher Dachform und gleicher First-
richtung (z.B. Doppel- oder Reihenhaus) bezüglich einer einheitlichen Dachneigung oder eines pro-
filgleichen Anbaus werden nicht getroffen, da solche Regelungen erfahrungsgemäß Probleme im 
bauaufsichtlichen Verfahren nach sich ziehen. Die Einengung auf eine einzelne Gradzahl stellt hier-
für ebenfalls keine sinnvolle Alternative dar.  

Die Regelungen für Dachaufbauten entbinden nicht von der Beachtung anderer bauordnungsrecht-
licher Vorschriften, speziell den Vorschriften zu den Abstandsflächen und den Vorschriften zum 
Brandschutz. 

Die ausführliche Definition des Pultdaches kann im Baugenehmigungsverfahren die Entscheidung 
erleichtern, ob es sich bei dem Dach eines Vorhabens um ein Pultdach handelt und ob demnach 
die sonstigen Festsetzungen zum Pultdach greifen (Firsthöhe und Dachneigung). Um ein Pultdach 
handelt es sich, wenn mindestens 75 % aller Dachebenen des jeweiligen Hauptgebäudes zueinan-
der parallel sind. Die Fläche einer Dachebene wird in der senkrechten Projektion auf die Fläche 
gemessen. 

  

 

 

 

  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 
ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. 

Durch die Festsetzung von Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, 
dass Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.  

  Durch die Vorschriften zur parallelen Montage von Solar- und Photovoltaikanlagen auf geneigten 
Dächern soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden werden. 
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Die getroffene Regelung schließt eine effiziente Nutzung der Anlagen nicht aus. Der angeführte 
Abstand bis max. 0,40 m ist zwischen Oberkante Dachhaut und Oberkante Solar- bzw. Photovol-
taikanlage zu messen. 

Die Vorschrift zur Aufständerung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Flachdächern soll grund-
sätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flachdächern ermöglichen. Gleichzei-
tig soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden werden. Die 
getroffenen Regelungen führen daher in erster Linie zu einer Begrenzung des Aufständerungswin-
kels der Solarmodule im äußeren Dachbereich dieser Dachform. 

  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorgaben 
zur Wand- und Gesamt-Gebäudehöhe ausreichend.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau 
bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben ent-
sprechen dem bisherigen Gebäudebestand im Bereich der bestehenden Siedlung nördlich des Plan-
gebietes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation 
ein.  

  
8.2  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Abstandsflächen  

  Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen des Art. 6 Abs. 5 BayBO zu Grunde 
gelegt. Ein Inkraftsetzen der Abstandsflächen ist mit Novellierung der BayBO vom Dezember 2020 
nicht mehr erforderlich. Es handelt sich um eine dynamische, auf die aktuelle Fassung der BayBO 
bezogene Regelung. D.h., es gelten jeweils die Abstandsflächenregelungen gemäß der aktuell gül-
tigen Fassung der BayBO. Dies ist sinnvoll, um Beeinträchtigungen der Belichtungs- und Belüf-
tungssituation speziell in Bezug auf die flexible Handhabung der überbaubaren Grundstücksflächen 
zu vermeiden. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

9.1  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstückstausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht ge-
plant. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind ge-
eignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Aufgrund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
9.2  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,44 ha  

  Flächenanteile:  

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,37  84,1 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen inkl. Begleitgrün 0,06  13,6 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,01  2,3 %  

 

  Verhältnis von Erschließungsfläche zur Nettobaufläche: 15,9 %  

  Voraussichtliche Mindestanzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 6 

  Voraussichtliche Maximalanzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 18 
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  Voraussichtliche Nettowohnungsdichte pro ha: 27,3  

  Voraussichtliche Anzahl der unterzubringenden Einwohner im Wohngebiet (Haushaltsziffer 2,3): 
27,6  

 

9.2.2  Erschließung 

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Abwasserverband Bayerische Bodenseegemeinden, Sig-
marszell  

  Wasserversorgung durch Anschluss an: Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe, Sig-
marszell  

  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an: Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG 

  Gasversorgung durch: Thüga Energienetze GmbH, Bad Waldsee 

  Müllentsorgung durch: Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZAK), Kempten (Allgäu)  

 
9.3  Zusätzliche Informationen 

9.3.1  Anhang 

  Anlage 1: Aufstellung zur Ermittlung der Potenziale der Innenentwicklung gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

  Anlage 2: Lageplan zur Ermittlung der Potenziale der Innenentwicklung gem. § 1a Abs. 2 BauGB  

 
9.3.2  Planänderungen 

  Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 24.08.2021) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im 
Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung iden-
tisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungspro-
tokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderates vom 16.09.2021 enthalten): 

 − Entfallen der Lärmschutzfestsetzung 1 

− Anpassung der Ausführung zur Berechnung der Abstandsflächen 

− Anpassung der Festsetzung zur Berechnung der maximal zulässigen Wandhöhe 
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− Aufnahme des Hinweises "Gemeindliche Stellplatzsatzung" 

− Ergänzung des Hinweises "Brandschutz" 

− Aktualisierung der Rechtsgrundlagen 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− Redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 

 



 
 Gemeinde Sigmarszell    Bebauungsplan "An der Wiesenstraße" 

Textteil mit 54 Seiten, Fassung vom 24.08.2021 Seite 49 

10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Landesent-
wicklungsprogramm Bayern 
2018, Karte Anhang 2 "Struktur-
karte"; Darstellung als allgemei-
ner ländlicher Raum 

Ausschnitt aus dem Regionalplan 
Allgäu, Landschaftliche Vorbe-
haltsgebiete (          ) 

 

Auszug aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan; Darstel-
lung als Wohnbaufläche 
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11   Begründung – Bilddokumentation  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Südosten auf die zu 
überplanende Fläche. 

Blick von Osten auf die zu über-
planende Fläche. 
 

Blick von Westen auf das Plange-
biet und die südlich angrenzende 
Bodenseestraße. 
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Blick von Südosten auf die west-
lich angrenzende Bebauung 

Blick von Nordwesten auf die Bö-
schung im südwestlichen Bereich 
der Fläche 
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12   Verfahrensvermerke  
  

12.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2019. Der Beschluss 
wurde am 20.12.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

12.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 
gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13 b BauGB 
i.V.m. § 13 a BauGB Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und sich bis zum 17.01.2020 zur Planung 
zu äußern (Bekanntmachung am 20.12.2019).  

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 12.07.2021 bis 11.08.2021 (Billigungsbeschluss 
vom 24.06.2021; Entwurfsfassung vom 14.06.2021; Bekanntmachung am 02.07.2021) sowie 
in der Zeit vom 04.10.2021 bis 05.11.2021 (Billigungsbeschluss vom 16.09.2021; Entwurfsfas-
sung vom 24.08.2021; Bekanntmachung am 24.09.2021) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). 

 
12.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
02.12.2019 unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB).  

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 05.07.2021 (Entwurfsfassung vom 
14.06.2021; Billigungsbeschluss vom 24.06.2021) sowie mit Schreiben vom 07.10.2021 (Ent-
wurfsfassung vom 24.08.2021; Billigungsbeschluss vom 16.09.2021) zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufgefordert. 

 

12.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 25.11.2021 über die Entwurfs-
fassung vom 24.08.2021. 

 
 Sigmarszell, den …………. …………………………… 
  (J. Agthe, Bürgermeister)  
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12.5  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "An der Wiesenstraße" in der Fassung vom 
24.08.2021 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 25.11.2021 zu Grunde lag und dem 
Satzungsbeschluss entspricht. 

 
 Sigmarszell, den …………. …………………………… 
  (J. Agthe, Bürgermeister)  

 
12.6  Bekanntmachung und Inkrafttreten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss wurde am 03.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"An der Wiesenstraße" ist damit in Kraft getreten. Er wird mit Begründung für jede Person zur 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Sigmarszell, den …………. …………………………… 
  (J. Agthe, Bürgermeister)  
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Planers. 

 


